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Erläuterungen: 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte haben gem. § 6 Landespflegegesetz (PfG NW) die 
Aufgabe, regelmäßig eine kommunale Pflegeplanung vorzunehmen. Dazu gehören 
insbesondere 
 

• eine regelmäßige Bestandsaufnahme 
• die Prüfung, ob das Angebot quantitativ und qualitativ ausreichend ist sowie 
• die Klärung der Frage, ob und welche Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 

Hilfeangebotes erforderlich sind.  
 
Der beigefügte Entwurf des Pflegeberichts für den Kreis Warendorf beschreibt die 
demografische Entwicklung, gibt Informationen zur Entwicklung der Pflegebedürftigkeit, 
bildet die vorhandene Pflegeinfrastruktur ab und stellt die Aufwendungen des Kreises 
Warendorf für die Pflege dar. Der Berichtsentwurf ist bereits mit der Kreispflegekonferenz 
und den Städten und Gemeinden erörtert worden. Im Zusammenwirken mit den Akteuren 
vor Ort soll nun bis Ende 2011 eine Bewertung des Angebotes erfolgen. Es gilt zu prüfen, 
welche Impulse für eine Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur zu setzen sind.  
In der Sitzung werden die Eckpunkte des Berichtes und das weitere Verfahren der 
kommunalen Pflegeplanung vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Pflegebericht - Entwurf 
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1.   
 Amtsleitung  
 
 
 
2.   
 Dezernent  
 
 
 
3.   
 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 

Auswirkungen) 
 

 
 
 
4.   
 Landrat  
 
 
  
 


